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 Veröffentlicht am 11.01.1951

Norm

EheG §55 e2

Rechtssatz

Der Widerspruch kann auch dann beachtlich sein, wenn der beklagte Gatte nach den bisherigen Erfahrungen mit

gutem Grunde nicht mehr bereit ist, die eheliche Gemeinschaft mit dem Kläger wieder aufzunehmen, auch wenn

dieser sich dazu bekehren wollte.
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